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Teil 1 - Prospekt

Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbe-
richt (falls nach dem letzten Jahresbericht veroffentlicht) sind Grundlage fir alle Zeichnungen von Anteilen des Im-
mobilienfonds.

GlUltigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, im Basisinformationsblatt oder im Fondsvertrag enthalten sind.
1 Informationen iiber den Immobilienfonds
1.1 Griindung des Immobilienfonds in der Schweiz

Der Fondsvertrag wurde von der Swisscanto Fondsleitung AG (ehemals: Swisscanto Asset Management AG) als
Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der Zircher Kantonalbank, Zirich, als Depotbank der Aufsichtsbe-
horde (damals: Eidgendssische Bankenkommission) unterbreitet und von dieser erstmals 1968 genehmigt.

1.2 Laufzeit
Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit.
1.3  Fiir den Immobilienfonds relevante Steuervorschriften

Der Immobilienfonds (offene kollektive Kapitalanlage) besitzt in der Schweiz keine Rechtspersdnlichkeit. Er unter-
liegt grundsatzlich weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Eine Ausnahme bilden Immobilienfonds mit direk-
tem Grundbesitz. Die Ertrage aus direktem Grundbesitz unterliegen gemass dem Bundesgesetz Uber die direkte
Bundessteuer der Besteuerung beim Immobilienfonds selbst und sind dafiir beim Anteilinhaber steuerfrei. Kapitalge-
winne aus direktem Grundbesitz sind ebenfalls nur beim Immobilienfonds steuerbar.

Die im Immobilienfonds auf inlandischen Ertragen abgezogene eidgendssische Verrechnungssteuer kann von der
Fondsleitung fir den Immobilienfonds vollumfanglich zurlickgefordert werden.

Die Ertragsausschittungen des Immobilienfonds (an in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anleger) unterlie-
gen der eidgendssischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35 %. Die je mit separatem Coupon ausgeschuit-
teten Ertrage und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz und Kapitalgewinne aus der Verausserung von Beteili-
gungen und Ubrigen Vermogenswerten unterliegen keiner Verrechnungssteuer.

In der Schweiz domizilierte Anleger kénnen die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der
Steuererklarung resp. mit separatem Verrechnungssteuerantrag zurlickfordern.

Im Ausland domizilierte Anleger kénnen die Verrechnungssteuer nach dem allfallig zwischen der Schweiz und ihrem
Domizilland bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zurlckfordern. Bei fehlendem Abkommen besteht keine
Ruckforderungsmaoglichkeit.

Ferner kénnen sowohl Ertrage als auch Kapitalgewinne, ob ausgeschittet oder thesauriert, je nach Person, welche
die Anteile direkt oder indirekt halt, teilweise oder ganz einer sogenannten Zahlstellensteuer unterliegen.

Die steuerlichen Ausfihrungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis aus. Anderungen von Ge-
setzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlassen und Praxis der Steuerbehérden bleiben ausdricklich vorbehalten.

Die Besteuerung und die Ubrigen steuerlichen Auswirkungen flr den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Ver-
kaufen von Fondsanteilen richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Fir
diesbeziigliche Ausklinfte wenden sich Anleger an ihren Steuerberater.
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Steuerstatus des Immobilienfonds

FATCA

Der Immobilienfonds ist bei den US-Steuerbehdrden als Registered Deemed-Compliant Swiss Financial Institution im
Sinne der Sections 1471 — 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliess-
lich diesbezlglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet.

Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (automatischer Informationsaustausch)
Dieser Immobilienfonds qualifiziert fir die Zwecke des automatischen Informationsaustausches im Sinne des ge-
meinsamen Melde- und Sorgfaltsstandard der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) fir Informationen Uber Finanzkonten (GMS) bei der Eidgendssischen Steuerverwaltung (ESTV) als nicht mel-
dendes Finanzinstitut.

1.4 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr lauft jeweils vom 1. Januar bis 31. Dezember.
1.5 Priifgesellschaft

Prifgesellschaft ist Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zrich.
1.6  Anteilsklassen

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmassig gefliihrt. Bereits ausgegebene physische Anteile behalten
ihre Glltigkeit. Sie sind spatestens mit dem Ricknahmeantrag zurlickzugeben. Vorbehalten sind die Bestimmungen
im nachstehenden Absatz dieser Ziffer und § 5 Ziff. 8 i.V.m. Ziff. 7 Bst. a des Fondsvertrages.

Bereits ausgegebene Anteile, die auf den Inhaber lauten und als physische Wertpapiere bestanden, waren bis zum
30. Dezember 2015 der Fondsleitung oder deren Beauftragten zu prasentieren, um in buchmassige Anteile der glei-
chen Klasse umgetauscht zu werden. Soweit am 31. Dezember 2015 noch physische Anteile bestanden, erfolgte
eine zwangsweise Ricknahme gemass § 5 Ziff. 7 Bst. a des Fondsvertrages und es wurde umgehend ein den Anteil-
scheinen entsprechender Betrag im Gegenwert in Schweizer Franken fur die betreffenden Anleger hinterlegt.

Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Antrage auf Zeichnung oder Umtausch
von Anteilen zurtckweisen.

Gemass Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der
Aufsichtsbehorde jederzeit weitere Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Zurzeit ist beim Immobilienfonds die Anteilsklasse FA CHF vorgesehen.

Anteile der Anteilsklassen FA CHF werden allen Anlegern angeboten und kénnen grundsatzlich von samtlichen Ver-
treibern angeboten werden. Es wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermdgens erhoben
(§ 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages) und die Ertrdge werden ausgeschittet (§ 22 Ziff. 1 des Fondsvertrages). Refe-
renzwahrung der Anteilsklasse FA CHF ist der Schweizer Franken (CHF).

1.7 Kotierung und Handel

Die Fondsleitung stellt einen regelmassigen borslichen oder ausserborslichen Handel der Immobilienfondsanteile
Uber die Zircher Kantonalbank sicher. Der Immobilienfonds ist an der SIX Swiss Exchange AG kotiert.
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1.8 Bedingungen fiir die Ausgabe und Riicknahme von Fondsanteilen

Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit moglich. Sie darf nur tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung bestimmt die
Anzahl der neu auszugebenden Anteile, das Bezugsverhaltnis fir die bisherigen Anleger, die Emissionsmethode fur
das Bezugsrecht und die Ubrigen Bedingungen in einem separaten Emissionsprospekt.

Der Anleger kann seinen Anteil jeweils auf das Ende eines Rechnungsjahres, unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist
von 12 Monaten kundigen. Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen die wahrend eines Rechnungs-
jahres gekiindigten Anteile vorzeitig zurlickzahlen (vgl. § 17 Ziff. 2 Fondsvertrag). Falls der Anleger die vorzeitige
Rickzahlung wiinscht, so hat er dies bei der Kiindigung schriftlich zu verlangen. Die ordentliche wie auch die vor-
zeitige Riickzahlung erfolgt innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres (vgl. § 5 Ziff. 5
Fondsvertrag).

Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres und bei jeder
Ausgabe von Anteilen berechnet.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem im Hinblick auf die Ausgabe berechneten Nettoinventarwert, zuzlglich der
Ausgabekommission. Die Hohe der Ausgabekommission ist aus der nachfolgenden Ziff. 1.12.4. des Prospekts er-
sichtlich.

Die Nebenkosten fiir den An- und Verkauf der Anlagen (Handanderungssteuern, Notariatskosten, GebUhren, markt-
konforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die dem Immobilienfonds aus der Anlage des einbezahlten
Betrages erwachsen, werden dem Fondsvermdgen belastet.

Der Ricknahmepreis ergibt sich aus dem im Hinblick auf die Ricknahme berechneten Nettoinventarwert, abzlglich
der Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem gekiindigten Anteil ent-
sprechenden Teils der Anlagen erwachsen und abzuglich der Ricknahmekommission. Die Hohe der Nebenkosten

und der Rlicknahmekommission ist aus der nachfolgenden Ziff. 1.12.4. des Prospekts ersichtlich.

Ausgabe- und Riicknahmepreis werden auf CHF 0.01 gerundet. Die Zahlung des Riicknahmepreises erfolgt jeweils
spatestens vier Monate nach dem Bewertungstag (Valuta 120 Tage).

Die Fondsleitung veroffentlicht den Verkehrswert des Fondsvermdgens und den sich daraus ergebenden Inventar-
wert der Fondsanteile gleichzeitig mit der Bekanntgabe an die mit dem regelmdassigen bérslichen Handel der Anteile
betraute Bank oder den damit betrauten Effektenhandler im Publikationsorgan.

1.9 Verwendung der Ertrage

Ausschittung der Ertrage in der Regel im April, spatestens jedoch vier Monate nach Abschluss des Geschaftsjahres.
1.10 Anlageziel und Anlagepolitik des Immobilienfonds

1.10.1 Anlageziel

Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsachlich darin, einen stabilen laufenden Ertrag verbunden mit
langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen.
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1.10.2 Anlagepolitik

Dieser Immobilienfonds investiert in erster Linie in Wohnliegenschaften in der Schweiz und andere, gemass Fonds-
vertrag zuldssige Anlagen. Zusatzlich gelten flr diesen Immobilienfonds die Bestimmungen gemass Ziff. 1.10.3. zur
Nachhaltigkeitspolitik.

Benchmark: SIX Real Estate Funds Index.
1.10.3 Nachhaltigkeitspolitik

Nachhaltigkeitsziel

Bei diesem Immobilienfonds wird mittels des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung das Ziel verfolgt, die Treib-
hausgasemissionen des Portfolios im Zeitverlauf zu reduzieren.

Dieses Nachhaltigkeitsziel definiert sich nach folgendem Referenzrahmen:
- Pariser Klimaabkommen vom 12. Dezember 2015

Dabei wird folgender Indikator zur Messung und Uberwachung verwendet:
- Treibhausgas-Emissionsintensitat [kgCO2e/m?e]

Damit ist der Immobilienfonds Uber die finanziellen Ziele hinaus vertraglich mit einem Nachhaltigkeitsziel.
Nachhaltigkeitspolitik

Fr diesen Immobilienfonds mit Responsible Auspragung wendet der Vermogensverwalter eine Nachhaltigkeitspolitik
an, welche folgende Nachhaltigkeitsansatze beinhaltet':

- ESG-Integration (ES-Kriterien, ohne "G")

- Klima-Ausrichtung (CO,e-Reduktion)

Der Vermdgensverwalter verfolgt im Anlageprozess einen "ESG-Integration-Ansatz" (ES-Kriterien, ohne "G") mit
den Teilaspekten Umwelt ("E" flr Environment) und Gesellschaft ("S" fir Social). Der Teilaspekt gute Fihrung ("G"
fur Governance) wird nicht berlcksichtigt. Das bedeutet, dass er bei der Auswahl und Verwaltung von Anlagen ES-
Kriterien (ohne "G") fir eine nachhaltige Wirtschaftsweise systematisch berlicksichtigt (ohne den Teilaspekt Gover-
nance). Der Bereich Umwelt umfasst zum Beispiel den Energie- und Treibhausgasverbrauch von Liegenschaften. Im
Bereich Gesellschaft geht es zum Beispiel um Erreichbarkeit und Sicherheit.

Bei Akquisitionen von Liegenschaften werden die vom Schatzungsexperten beurteilten massgeblichen Kriterien (zum
Beispiel Energieeffizienz oder hindernisfreie Bauten) im Antrag an das zustandige Entscheidungsgremium aufgefiihrt
und fliessen in den Entscheidungsprozess ein.

Fr die Prifung okologischer und sozialer Aspekte kann sich der Vermdgensverwalter auf externe Datenquellen
(zum Beispiel Schweizer Verein flr verantwortungsbewusste Kapitalanlagen und Bewirtschaftungspartner) sowie auf
eigene qualitative und quantitative Analysen (zum Beispiel Plausibilisierung der Daten und Wardigung von Spezial-
fallen wie beispielsweise die Korrektur von statistischen Ausreissern bei den CO,e-Intensitaten) stltzen.

1 Bei den in Klammern aufgefiihrten Begriffen handelt es sich um die geméss der unternehmenseigenen Kategorisierung der Nachhaltigkeitsan-
satze der Zurcher Kantonalbank massgeblichen Grundkategorien von Nachhaltigkeitsansatzen.
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Zwecks Reduktion der CO,e-Intensitat der Anlagen werden im Rahmen einer Klima-Ausrichtung die Treibhaus-
gasemissionen der direkt oder indirekt gehaltenen Bestandesimmobilien regelmassig ermittelt. Bei den Treibhaus-
gasemissionen werden samtliche Treibhausgase mit Erderwarmungswirkung nach Massgabe des internationalen
Standards 'Greenhouse Gas Protocol' (GHG-Protokoll) miteinbezogen. Die Berechnung der Treibhausgasemissionen
erfolgt nach der Methodik der Real Estate Investment Data Association (REIDA) als CO,-Aquivalente (CO,e) basie-
rend auf den Energieverbrauchswerten.

Beim CO,e-Reduktionsziel richtet sich der Vermdgensverwalter an Zielwerten aus, die kompatibel mit dem Pariser
Klimaabkommens sind (Energieperspektiven 2050+ des Bundesamts fir Energie, Szenario ZERO Basis fir den Ge-
baudesektor). Zur Erreichung dieser Ziele wird ein CO,e-Absenkungspfad flr die Gesamtheit der gehaltenen Bestan-
desimmobilien erstellt, der periodisch den aktuellen Gegebenheiten angepasst wird (zum Beispiel aufgrund von
Neuakquisitionen oder Verdausserungen).

Der Vermogensverwalter bezieht zudem Nachhaltigkeitsaspekte im Bereich Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen
systematisch bei allen massgeblichen Vorhaben (zum Beispiel Renovationen) ein. Bei Bauprojekten orientiert sich der
Vermogensverwalter an etablierten Standards (z.B. Minergie Standard), um ein energieeffizientes Bauwerk zu errei-
chen. Auch bei der Beschaffung und den verwendeten Materialen werden bezlglich ékologischer Aspekte hohe
Anforderungen gestellt.

Aktuell werden beim CO,e-Ausstoss noch keine Scope 3-Emissionen miteinbezogen.

Die bei der Klima-Ausrichtung angewandte Methodik bezieht sich auf keinen spezifischen internationalen Standard.

Der VermoOgensverwalter behalt sich aus Praktikabilitatsgriinden vor, die Nachhaltigkeitspolitik oder einzelne Ele-
mente der Nachhaltigkeitspolitik bei folgenden Anlagen nicht anzuwenden:

- Flussige Mittel;
- Direkt oder indirekt (via Immobiliengesellschaften gemass § 8 Ziff. 2.2 des Fondsvertrages) gehaltene
Grundstlicke einschliesslich Zugehdr mit folgenden Eigenschaften:
- Single Tenant Liegenschaften;
- Stockwerk- und Miteigentum;
- Bauland (inkl. Abbruchprojekte) und angefangene Bauten;
- Liegenschaften, bei denen Heizenergie- oder Flachendaten fehlen (bspw. Liegenschaften, die kiirz-
lich zugekauft wurden),
- Liegenschaften, fir die zeitnah ein Verkauft oder eine Gesamtsanierung anstehen;
- Indirekte Anlagen gemass § 8 Ziff. 2.3 und 2.4 des Fondsvertrages.

Die oben erwdhnten Anlagen, bei welchen die Nachhaltigkeitspolitik nicht angewendet werden muss, dirfen nicht
mehr als 33% des Vermogens des Immobilienfonds umfassen. Ohne Berlcksichtigung der flissigen Mittel dirfen
die verbleibenden oben erwahnten Anlagen zudem nicht mehr als 30% des Vermdgens des Teilvermdgens (ohne
flissige Mittel) umfassen.

Externe Datenquellen: Fir die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik werden Daten aus 6ffentlich zuganglichen
Quellen (zum Beispiel Schweizer Verein flir verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) oder Daten von ausgewahlten
Geschaftspartnern (zum Beispiel Bewirtschaftungspartner) verwendet.
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1.11 Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermdgens, vermindert um allfallige
Verbindlichkeiten des Immobilienfonds sowie um die bei einer allfalligen Liquidation des Immobilienfonds wahr-
scheinlich anfallenden Steuern, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf CHF 0.01
gerundet.

1.12 Vergiitungen und Nebenkosten

1.12.1 VergUtungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermogens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags)

Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung:

Anteilsklasse FA CHF héchstens 0.60 % p.a.

Die Kommission wird verwendet fir die Leitung, die Vermogensverwaltung und gegebenenfalls fir die Vertriebsta-

tigkeit in Bezug auf den Immobilienfonds, die Entschadigung der Depotbank sowie zur Deckung der anfallenden

Kosten.

Ausserdem werden damit die folgenden Dienstleistungen Dritter vergdtet:

— administrative Aufgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung des Immobilienfonds;

— Vermdgensverwaltung des Immobilienfonds;

— Honorare des unabhangigen Schatzungsexperten;

— Aufbewahrung bzw. Verwahrung von Vermogenswerten des Immobilienfonds durch Unterverwahrstellen,
Zentralverwahrstellen oder weitere in Zusammenhang mit der Aufbewahrung bzw. Verwahrung von
Vermogenswerten des Immobilienfonds beauftragte Dritte;

- Kontoflihrung fur die laufende Verwaltung von Immobilienwerten.

Ausserdem werden aus der pauschalen Verwaltungskommission der Fondsleitung Retrozessionen und/oder Rabatte
gemass Ziff. 1.12.3 des Prospekts bezahlt.

Aus § 19 Ziff. 2 des Fondsvertrages ist ersichtlich, welche Vergitungen und Nebenkosten nicht in der pauschalen
Verwaltungskommission enthalten sind.

Der effektiv angewandte Satz der pauschalen Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbe-
richt ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Bericksichtigung von allfalligen Rabat-
ten hochstens 4 % betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in
die investiert wird, anzugeben.
1.12.2 Total Expense Ratioger

Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermdgen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER ger) betrug:

01.01.2023-  01.01.2024-  01.01.2025 -
31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

TERRer GAV 0.76% 0.77% 0.77%
TERRer MV 0.90% 0.82% 0.75%
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA Swisscanto Fondsleitung AG

Prospekt mit integriertem Fondsvertrag 7/34



1.12.3 Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Fondsleitung und deren Beauftragte kénnen Retrozessionen zur Entschadigung der Vertriebstatigkeit bzw. der
Vermittlung von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen.

Mit dieser Entschadigung kénnen insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

—  Erflllung der mit der Vertriebstatigkeit bzw. der Vermittlung von Fondsanteilen verbundenen
aufsichtsrechtlichen Anforderungen;

— Aufbereitung, Erstellung, Weiterleitung und/oder Zurverfligungstellung von Verkaufs- bzw.
Marketingunterlagen und Informationen jeglicher Art Gber den Immobilienfonds;

— Bestrebungen jeglicher Art, die darauf abzielen, die Vertriebstatigkeit bzw. die Vermittlung von Fondsanteilen
des Immobilienfonds bzw. die Beibehaltung bestehender Bestande in Anteilen des Immobilienfonds zu fordern;

—  Erstellung, Bereitstellung und/oder Versand von Fondsdokumenten (inkl. Marketingunterlagen) und
Publikationen;

— Ernennung von Vertreibern und/oder Vermittlern von Fondsanteilen;

— Relationship Management (Zurverfligungstellung von Dokumentationen, Verkaufsgesprache, Road Shows,
Teilnahme an Messen und anderen Veranstaltungen etc.),

— Aufgaben zur Erfillung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Abklarung der
Kundenbedurfnisse und Vertriebseinschrankungen / Uberwachung von Vertreibern / Beauftragung einer
Prafgesellschaft mit der Prifung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertreibers, insbesondere der
Bestimmungen fir die Vertriebstrager der Asset Management Association Switzerland etc.);

- Know-how-Vermittlung und Beantwortung von auf das Anlageprodukt oder den Anbieter bezogenen Fragen;

— Schulung von Kundenberatern und anderen Vertriebsmitarbeitenden im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- etc

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergelei-
tet werden.

Die Empfanger der Retrozessionen gewahrleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von
sich aus kostenlos Uber die Hohe der Entschadigung, die sie flr den Vertrieb erhalten kénnen.

Auf Anfrage legen die Empfanger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Betrage, welche sie fir den Vertrieb
des Immobilienfonds dieser Anleger erhalten, offen.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte kdnnen im Zusammenhang mit der Vertriebstatigkeit in der Schweiz oder
von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt Anlegern oder an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf
die betreffenden Anleger entfallenden Gebihren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zuldssig, sofern sie

— aus GebUlhren der Fondsleitung bezahlt werden und somit das Fondsvermégen nicht zusatzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewahrt werden;

- samtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfiillen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen
Voraussetzungen grundsatzlich im gleichen Umfang gewahrt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewahrung von Rabatten durch die Fondsleitung sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen im Immobilienfonds oder
gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters (inklusive Swisscanto Gruppe, Swisscanto Anlagestiftung,
Swisscanto Anlagestiftung Avant etc.);

— die Hohe der vom Anleger generierten Gebuhren;
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— das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
— die Unterstltzungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase eines Immobilienfonds.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die entsprechende Hohe der Rabatte kostenlos offen.
1.12.4 Vergltungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrags):

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertreiber: héchstens 5.00 %
(Die Ausgabekommission darf jedoch mindestens CHF 80.-- betragen.)

Ricknahmekommission zugunsten der Fondsleitung: hochstens 2.00 %

Nebenkosten zugunsten des Fondsvermdgens, die dem Fonds im Durchschnitt aus dem Verkauf von Anlagen er-
wachsen (§ 17 Ziff. 4 des Fondsvertrages): zurzeit 2.80 %

1.12.5 Gebuhrenteilungsvereinbarungen (" commission sharing agreements") und geldwerte Vorteile ("soft com-
missions")

Die Fondsleitung hat keine Gebuhrenteilungsvereinbarungen geschlossen.
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezlglich so genannten soft commissions geschlossen.
1.12.6 Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen

Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fondsleitung unmittelbar oder mittelbar selbst verwaltet, oder
die von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Fondsleitung durch eine gemeinsame Verwaltung, Beherr-
schung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine Ausgabe- und
Ricknahmekommission und nur eine reduzierte Verwaltungskommission gemass § 19 Ziff. 6 des Fondsvertrages
belastet.

1.13 Einsicht der Berichte

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte kon-
nen bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertreibern kostenlos bezogen werden.

1.14 Rechtsform des Immobilienfonds

Der Immobilienfonds ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Immobilienfonds" gemass Bundesgesetz
Uber die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

Der Immobilienfonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflich-
tet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Immobilienfonds zu beteiligen und die-
sen gemass den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbststandig und in eigenem Namen zu verwalten.
Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag Ubertragenen Aufgaben am Fondsver-
trag teil.

1.15 Die wesentlichen Risiken

Die wesentlichen Risiken des Immobilienfonds bestehen darin, dass der Inventarwert sowie der Ertrag des Immobili-
enfonds je nach der Entwicklung der Mieten und der Immobilienpreise schwanken kénnen.
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Der Wert der Anteile kann sowohl steigen als auch fallen, der Anleger kann moglicherweise sogar weniger als sei-
nen urspriinglichen Zeichnungsbetrag zurlick erhalten, weil sich der Wert der Anteile eines Immobilienfonds nach
dem jeweiligen Marktwert der Anlagen richtet. Je nach der generellen Wirtschaftslage, dem Trend und der Entwick-
lung der Immobilienmarkte im Allgemeinen und der im Fondsportefeuille gehaltenen Anlagen im Speziellen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert Uber eine langere Zeitperiode hinweg fallt. Es besteht keine Gewahr,
dass der Anleger einen bestimmten Ertrag erzielt oder die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung
zurlickgeben kann.

Risiken, die durch die Anwendung einer nachhaltigen Anlagepolitik fir den Immobilienfonds entstehen:

Die Abhangigkeit von Daten Dritter kann zu operationellen Risiken fiihren. Es gibt kein allgemein akzeptiertes Rah-
menwerk und keine allgemeinglltige Liste von Faktoren, die es zu beriicksichtigen gilt, um die Nachhaltigkeit von
Anlagen zu gewabhrleisten. Die diesbezigliche Einschatzung kann sich im Laufe der Zeit verandern.

1.16 Liquiditatsrisikomanagement

Die Fondsleitung stellt eine den Anlagen, der Anlagepolitik, der Risikoverteilung, dem Anlegerkreis und der Rick-
nahmefrequenz angemessene Liquiditat des Immobilienfonds sicher (Liquiditdtsmanagement). Die Fondsleitung be-
urteilt die Liquiditat jedes Portfolios laufend und sie stellt sicher, dass diese unter Einbezug weiterer wesentlicher
Risiken regelmassig beurteilt wird, um Liquiditatsrisiken friihzeitig zu erkennen und auf diese rechtzeitig und ange-
messen reagieren zu kénnen. Insbesondere hat die Fondsleitung folgende Risiken identifiziert und entsprechende
Massnahmen vorgesehen:

— Temporar oder permanent erschwerte Transaktionsmoglichkeiten am Immobilienmarkt

- Beeintrachtigung von Riickzahlungen im fondsvertraglich angegebenen Zeitraum aufgrund einer Haufung von
Ricknahmen

Der oben erwahnte Prozess zum Liquiditatsrisikomanagement sieht vor, dass fur den Immobilienfonds die Stresstests

guantitativ und qualitativ bewertet werden. Diese Bewertung tragt insbesondere den Anlagen, der Anlagepolitik,

der Risikoverteilung, dem Anlegerkreis und der Rlicknahmefrequenz Rechnung und berlicksichtigt die aktuelle Liqui-

ditatssituation an den Markten.

2 Informationen liber die Fondsleitung

2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung

Die Fondsleitung ist die Swisscanto Fondsleitung AG (ehemals: Swisscanto Asset Management AG). Seit der Grun-
dung im Jahre 1960 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Zlrich im Fondsgeschaft tatig.

2.2 Weitere Angaben zur Fondsleitung

Per 31. Dezember 2025 verwaltete die Fondsleitung in der Schweiz insgesamt 239 kollektive Kapitalanlagen, wobei
sich die Summe der verwalteten Vermdgen auf CHF 247.04 Mia. belief.

Per 31. Dezember 2025 verwaltete die Swisscanto Gruppe zudem 57 in Luxemburg domizilierte kollektive Kapital-
anlagen mit einem Gesamtvermdgen von CHF 15.51 Mia.

Adresse und Internet-Seite der Fondsleitung sind: Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zirich, www.swisscanto.com.
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2.3 Verwaltungs- und Leitorgane

Verwaltungsrat

Prasident:

— Daniel Previdoli, Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products, Services & Directbanking, Zircher
Kantonalbank

Vizeprasident:
— Christoph Schenk, Leiter Investment Solutions, Zircher Kantonalbank

Mitglieder:
— Dr. Thomas Fischer, General Counsel, Zircher Kantonalbank
— Regina Kleeb, unabhangige Verwaltungsratin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

Geschaftsleitung:

— Hans Frey, Geschaftsfihrer

— Andreas Hogg, stellvertretender Geschaftsfihrer und Leiter Risk, Finance & Services
— Silvia Karrer, Leiterin Administration & Operations

2.4 Gezeichnetes und einbezahltes Kapital

Die Hohe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung betragt am 31. Dezember 2024 CHF 5 Mio. Das Aktien-
kapital ist in Namenaktien eingeteilt und voll einbezahlt.

Alleinaktionarin der Fondsleitung ist die Swisscanto Holding AG, Zlrich, an welcher die Zircher Kantonalbank als
Alleinaktionarin 100 % der Aktien halt.

2.5 Ausiibung von Mitgliedschafts- und Glaubigerrechten und Kosten von Anlegerschutzverfahren

Austibung von Mitgliedschafts- und Glaubigerrechten

Die Fondsleitung Ubt die mit den Anlagen des verwalteten Immobilienfonds verbundenen Mitgliedschafts- und
Glaubigerrechte unabhangig und ausschliesslich im Interesse der Anleger aus. Die Anleger erhalten auf Wunsch bei
der Fondsleitung Auskunft Gber die Ausiibung der Mitgliedschafts- und Glaubigerrechte.

Bei anstehenden Routinegeschaften ist es der Fondsleitung freigestellt, die Mitgliedschafts- und Glaubigerrechte
selber auszutiben oder die Austbung an die Depotbank oder an Dritte zu delegieren, sowie auf die Ausibung der
Mitgliedschafts- und Glaubigerrechte zu verzichten.

Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nachhaltig tangieren kénnten, wie namentlich bei
der Austbung von Mitgliedschafts- und Glaubigerrechten, welche der Fondsleitung als Aktionarin oder Glaubigerin
der Depotbank oder sonstiger ihr nahe stehender juristischer Personen zustehen, bt die Fondsleitung das Stimm-
recht selber aus oder erteilt ausdrlckliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informationen abstitzen, die sie von
der Depotbank, dem Vermogensverwalter, der Gesellschaft oder von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten er-
halt oder aus der Presse erfahrt.

Kosten von Anlegerschutzverfahren (ohne steuerrechtliche Verfahren)

Die Fondsleitung kann im Interesse der Anleger an Anlegerschutzverfahren (z.B. Sammelklage, Class Action, Kapital-
anleger-Musterverfahren) teilnehmen, die mit den Anlagen des Immobilienfonds verbunden sind. Allféllige Kosten
eines solchen Anlegerschutzverfahrens werden mit den Entschadigungen aus dem betreffenden Anlegerschutzver-
fahren verrechnet. Die Anleger bzw. der Immobilienfonds missen keine Kosten fir ein Anlegerschutzverfahren tra-
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gen, die Uber die Entschadigung aus dem betreffenden Anlegerschutzverfahren hinausgehen. Fir den Fall des Un-
terliegens in einem Anlegerschutzverfahren dirfen den Anlegern bzw. dem Immobilienfonds keine Kosten fiir das
betreffende Anlegerschutzverfahren belastet werden.

3 Informationen liber die Depotbank

Depotbank ist die Zircher Kantonalbank mit Sitz in ZUrich. Die Zircher Kantonalbank wurde im Jahre 1870 als selb-
standige Anstalt des kantonalen 6ffentlichen Rechts gegriindet. Die Haupttatigkeiten der Bank decken alle Bereiche
des Bankgeschafts ab, namentlich auch die Vermdgensverwaltung.

Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- und Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsvermdgens
beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Die Dritt- und Zentralverwahrung
bringt das Risiko mit sich, dass die Fondsleitung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern
nur noch das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Zentralverwahrer Uberdies nicht beaufsichtigt, so dirften sie or-

ganisatorisch nicht den Anforderungen genligen, welche an Schweizer Banken gestellt werden.

Die Aufgaben der Depotbank bei der Delegation der Verwahrung an einen Beauftragten richten sich nach § 4 Ziff. 5
des Fondsvertrages.

Die Depotbank haftet fir den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann,
dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Uberwachung die nach den Umstanden gebotene Sorgfalt angewendet
hat.

Flr Finanzinstrumente darf die Ubertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes nur an beaufsichtigte Dritt- oder
Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die Ubertra-
gung an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer nicht méglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender
Rechtsvorschriften oder der Modalitaten des Anlageprodukts.

Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehdrden als Reporting Swiss Financial Institution im Sinne der Sections 1471 —
1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezUglicher Erlasse,
"FATCA") angemeldet.

4 Informationen iiber Dritte

4.1 Zahistelle

Zahlstelle ist die Depotbank Zlrcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zirich.

4.2 \Vertreiber

Mit der Vertriebstatigkeit in Bezug auf den Immobilienfonds ist das folgende Institut beauftragt worden:

Zircher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, mit samtlichen Geschaftsstellen.

Die Fondsleitung ist berechtigt, weitere Vertreiber einzusetzen.

4.3 Anlagekommission

Die Vermdgensverwalterin wird unterstitzt durch die Anlagekommission, welche sich zurzeit aus folgenden Perso-
nen zusammensetzt:
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— Dr. Stephan Kloess, Prasident
Geschaftsfihrer der Kloess Real Estate, Altendorf

— Gian Reto Lazzarini, Vizeprasident
Geschaftsfihrer der CMI Partner AG, Altendorf

— David Michaud, Mitglied
Expert en économie immobiliere, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

— Bruno Briilhart, Mitglied
Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg

4.4 Schatzungsexperten

Die Fondsleitung hat mit Genehmigung der Aufsichtsbehorde die Wiest Partner AG, Zlrich, als Schatzungsexpertin
beauftragt. Die Wiest Partner AG zeichnet sich aus durch ihre langjahrige Erfahrung in den Bereichen Kauf und
Verkauf sowie Bewertung von Liegenschaften. Die genaue Ausfiihrung des Auftrages regelt ein zwischen der
Swisscanto Fondsleitung AG und der West Partner AG abgeschlossener Auftrag. Innerhalb der Wiest Partner AG
wurden folgende Hauptverantwortliche beauftragt:

— Dr. Andreas Bleisch, Partner bei West Partner AG, in Aarau
Dr. rer. pol., Dipl. Kulturingenieur ETH, eidg. pat. Ing. Geometer

— Christoph Axmann, Director bei WUest Partner AG, in Winterthur
Chartered Surveyor MRICS, Master of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen, Certified Real Estate Investment
Analyst

4.5 Ubertragung weiterer Teilaufgaben

Die Verwaltung der Liegenschaften wird an spezialisierte Unternehmen delegiert. Entsprechende Vereinbarungen
werden bei Erwerb der jeweiligen Liegenschaft abgeschlossen oder bestehende Vereinbarungen werden bei Bedarf
angepasst.

4.6 Ubertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide des Immobilienfonds sind an die Zircher Kantonalbank, Zirich, Gbertragen. Die Zircher Kan-

tonalbank wurde im Jahre 1870 als selbstandige Anstalt des kantonalen 6ffentlichen Rechts gegriindet und zeichnet
sich durch langjahrige Erfahrung in der Vermogensverwaltung aus. Die genaue Ausflihrung des Auftrages regelt ein
zwischen der Swisscanto Fondsleitung AG und der Zurcher Kantonalbank abgeschlossener Vermogensverwaltungs-

vertrag.

5 Weitere Informationen
5.1 Niitzliche Hinweise
— Valorennummer: 3743094

— ISIN: CH0037430946
— Rechnungseinheit:  Schweizer Franken (CHF)
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5.2 Publikationen des Immobilienfonds

Weitere Informationen tber den Immobilienfonds sind im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem
kénnen aktuelle Informationen im Internet unter www.swisscanto.com abgerufen werden.

Bei einer Fondsvertragsanderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank sowie der Auflésung des
Immobilienfonds erfolgt die Verdffentlichung durch die Fondsleitung unter www.swissfunddata.ch.

Preisverdffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und Riicknahme von Fondsanteilen, mindestens aber am letzten
Arbeitstag jeden Monats auf der Internet-Plattform der Swiss Fund Data AG unter www.swissfunddata.ch.

5.3 Versicherungen der Immobilien

Die sich im Eigentum dieses Immobilienfonds befindlichen Immobilien sind grundsatzlich gegen Feuer- und Wasser-
schaden sowie Schaden infolge haftpflichtrechtlich relevanter Ursachen versichert. Mietertragsausfalle als Folgekos-
ten von Feuer- und Wasserschaden sind in diesem Versicherungsschutz eingeschlossen. Erdbebenschaden sowie
Schaden als Folge von Terrorismus und deren Folgen sind zum Teil durch eine Versicherung gedeckt.

5.4 Verkaufsrestriktionen

Bei der Ausgabe und Ricknahme von Anteilen dieses Immobilienfonds im Ausland kommen die dort geltenden
Bestimmungen zur Anwendung.

Anteile des Immobilienfonds dirfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Die
Anteile des Immobilienfonds diirfen Blirgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA oder anderen naturli-
chen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-
Einkommensteuer unterliegt, sowie Personen, die gemass Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemass
US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft
noch ausgeliefert werden.

Die Fondsleitung und die Depotbank kénnen gegentber natirlichen oder juristischen Personen in bestimmten Lan-
dern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Ubertragung von Anteilen untersagen oder beschranken.

6 Weitere Anlageinformationen

6.1 Bisherige Ergebnisse

Die bisherigen Ergebnisse des Immobilienfonds kénnen unter www.swisscanto.com entnommen werden.

6.2 Profil des typischen Anlegers

Der Immobilienfonds eignet sich fir Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie
einen laufenden Ertrag suchen. Die Anleger konnen zeitweilig Schwankungen des Inventarwertes der Fondsanteile
in Kauf nehmen und sind nicht auf einen bestimmten Termin hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen.

6.3 Vermeidung von Unternehmen mit negativen Geschaftstatigkeiten bzw. -Praktiken als Mieter

Der Vermogensverwalter behalt sich vor, beim Immobilienfonds keine neuen Mietvertrage mit Unternehmungen mit

den folgenden Geschaftstatigkeiten bzw. -Praktiken abzuschliessen oder bestehende Mietvertrage mit solchen Un-
ternehmen nicht zu verlangern:
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— Herstellung von folgenden geédchteten Waffen:

Streubomben und -munition
Antipersonen- und Landminen
Biologische und chemische Waffen
Atomwaffen Systeme
Atomwaffen Material
Angereichertes Uran
Blendlaser-Waffen

Brandwaffen

— Nichtkonformes Verhalten u.a. gemass Liste des Schweizer Vereins fir verantwortungsbewusste Kapitalanlagen

Die massgeblichen Kriterien werden laufend an neue Gegebenheiten und Erkenntnisse angepasst.

Zusatzlich kdnnen z.B. aus RisikoUberlegungen oder Reputationsgriinden weitere Unternehmen als Mieter ausge-
schlossen werden.

7

Ausfiihrliche Bestimmungen

Alle weiteren Angaben zum Immobilienfonds wie zum Beispiel die Bewertung des Fondsvermogens, die Auffiihrung
samtlicher dem Anleger und dem Immobilienfonds belasteten Vergltungen und Nebenkosten sowie die Verwen-

dung des Erfolges gehen im Detail aus dem Fondsvertrag hervor.
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Teil 2 - Fondsvertrag
| Grundlagen
§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermdgensverwalterin

1. Unter der Bezeichnung Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA besteht ein vertraglicher Anlage-
fonds der Art Immobilienfonds (der "Immobilienfonds") im Sinne von Art. 25 ff i.V.m. Art. 58 ff. des Bundes-
gesetzes Uber die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG).

2. Fondsleitung ist die Swisscanto Fondsleitung AG, ZUrich.

3. Depotbank ist die Zircher Kantonalbank, Zurich.

4. Vermdgensverwalterin ist die ZUrcher Kantonalbank, Zurich.
] Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

§ 2 Der Fondsvertrag

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anleger? einerseits und Fondsleitung sowie Depotbank andererseits werden
durch den vorliegenden Fondsvertrag und die einschlagigen Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzge-
bung geordnet.

§ 3 Die Fondsleitung

1. Die Fondsleitung verwaltet den Immobilienfonds fiir Rechnung der Anleger selbstandig und in eigenem Na-
men. Sie entscheidet insbesondere Uber die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und deren Bewertung. Sie
berechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausgabe- und Ricknahmepreise sowie Gewinnausschittungen
fest. Sie macht alle zum Immobilienfonds gehérenden Rechte geltend.

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie han-
deln unabhangig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen
Massnahmen, die fiir eine einwandfreie Geschaftstatigkeit erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab Uber
die von ihnen verwalteten kollektiven Kapitalanlagen und informieren Uber samtliche den Anlegern direkt
oder indirekt belasteten GebUhren und Kosten sowie Uber von Dritten zugeflossene Entschadigungen, insbe-
sondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermogenswerte Vorteile.

3. Die Fondsleitung darf Anlageentscheide sowie Teilaufgaben Dritten (ibertragen, soweit dies im Interesse einer
sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die Uber die fir diese Tatigkeit not-
wendigen Fahigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und Gber die erforderlichen Bewilligungen verfiigen. Sie
instruiert und Uberwacht die beigezogenen Dritten sorgfaltig.

Die Fondsleitung bleibt fir die Erflllung der aufsichtsrechtlichen Pflichten verantwortlich und wahrt bei der
Ubertragung von Aufgaben die Interessen der Anleger. Fir Handlungen der Personen, denen die Fondslei-
tung Aufgaben Ubertragen hat, haftet sie wie flir eigenes Handeln.

2 Aus Grunden der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Anlegerin und Anleger, verzichtet. Entspre-
chende Begriffe gelten grundsatzlich fir beide Geschlechter.
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Die Anlageentscheide dirfen nur an Vermdgensverwalter Ubertragen werden, die tber die erforderliche Be-
willigung verfligen.

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Anderung dieses Fondsvertrages bei der Auf-
sichtsbehorde zur Genehmigung einreichen (siehe § 26).

5. Die Fondsleitung kann den Immobilienfonds mit anderen Immobilienfonds gemass der Bestimmung von § 24
vereinigen oder gemass der Bestimmung von § 25 aufldsen.

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergltungen, auf Befreiung von
den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erflllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Auf-
wendungen, die sie zur Erflllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.

7. Die Fondsleitung haftet dem Anleger daflr, dass die Immobiliengesellschaften, die zum Immobilienfonds ge-
horen, die Vorschriften des KAG und des Fondsvertrages einhalten.

8. Die Fondsleitung sowie deren Beauftragte und die ihnen nahestehenden natirlichen und juristischen Perso-
nen dirfen vom Immobilienfonds keine Immobilienwerte Gbernehmen oder ihm abtreten.

Die Aufsichtsbehdrde kann in begriindeten Einzelfallen Ausnahmen vom Verbot von Geschaften mit naheste-
henden Personen bewilligen, wenn die Ausnahme im Interesse der Anleger ist und zusatzlich zur Schatzung
der standigen Schatzungsexperten des Immobilienfonds ein von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber
und von der Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilienfonds unabhangiger Schatzungsexperte die
Marktkonformitat des Kaufs- und Verkaufspreises des Immobilienwertes sowie der Transaktionskosten besta-
tigt.

Nach Abschluss der Transaktion erstellt die Fondsleitung einen Bericht mit Angaben zu den einzelnen Uber-
nommenen oder (bertragenen Immobilienwerten und deren Wert am Stichtag der Ubernahme oder Abtre-
tung, mit dem Schatzungsbericht der standigen Schatzungsexperten sowie dem Bericht Uber die Marktkon-
formitat des Kaufs- oder Verkaufspreises des unabhangigen Schatzungsexperten im Sinne von Art. 32a Abs.
1 Bst. ¢ KKV.

Die Prifgesellschaft bestatigt im Rahmen ihrer Prifung der Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treu-
epflicht bei Immobilienanlagen.

Die Fondsleitung erwahnt im Jahresbericht des Immobilienfonds die bewilligten Geschafte mit nahestehen-
den Personen.

§4 Die Depotbank

1. Die Depotbank bewahrt das Fondsvermogen auf, insbesondere die unbelehnten Schuldbriefe sowie die Ak-
tien der Immobiliengesellschaften. Sie besorgt die Ausgabe und Ricknahme der Fondsanteile sowie den Zah-
lungsverkehr fiir den Immobilienfonds. Fur die laufende Verwaltung von Immobilienwerten kann sie Konten
von Dritten flhren lassen.

2. Die Depotbank gewahrleistet, dass ihr bei Geschaften, die sich auf das Vermdgen des Immobilienfonds bezie-
hen, der Gegenwert innert der Ublichen Fristen Gbertragen wird. Sie benachrichtigt die Fondsleitung, falls der
Gegenwert nicht innert der Ublichen Frist erstattet wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz fiir den be-
troffenen Vermdgenswert, sofern dies moglich ist.
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3. Die Depotbank fuhrt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten so, dass sie jederzeit die verwahrten
Vermogensgegenstande der einzelnen Anlagefonds voneinander unter-scheiden kann.

Die Depotbank prift bei Vermdgensgegenstanden, die nicht in Verwahrung genommen werden kénnen, das
Eigentum der Fondsleitung und fihrt dartiber Aufzeichnungen.

4. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informations-pflicht. Sie handeln
unabhadngig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Mass-
nahmen, die fir eine einwandfreie Geschaftstatigkeit erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab Uber die
von ihnen aufbewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren Gber samtliche den Anlegern direkt oder
indirekt belasteten Geblhren und Kosten sowie Uber von Dritten zugeflossene Entschadigungen, insbeson-
dere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermogenswerte Vorteile.

5. Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- oder Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsver-
maogens beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Sie prift und Uber-
wacht, ob der von ihr beauftragte Dritt- oder Zentralverwahrer

a) Uber eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die fachlichen Qualifikationen
verflgt, die fir die Art und die Komplexitat der Vermogensgegenstande, die ihm anvertraut wurden,
erforderlich sind;

b) einer regelmassigen externen Prifung unterzogen und damit sichergestellt wird, dass sich die Finanzin-
strumente in seinem Besitz befinden;

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermdgensgegenstande so verwahrt, dass sie von der Depotbank
durch regelmassige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Fondsvermagen gehdrend identi-
fiziert werden konnen;

d) die fir die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer delegierten Aufgaben
und der Vermeidung von Interessenkonflikten einhalt.

Die Depotbank haftet fir den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie nicht nachwei-
sen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Uberwachung die nach den Umstéanden gebotene
Sorgfalt angewendet hat. Der Prospekt enthalt Ausflihrungen zu den mit der Ubertragung der Aufbe-
wahrung auf Dritt- und Zentralverwahrer verbundenen Risiken.

Flr Finanzinstrumente darf die Ubertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes nur an beaufsichtigte
Dritt- oder Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem
Ort, an dem die Ubertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer nicht maglich ist, wie insbe-
sondere aufgrund zwingender Rechtsvor-schriften oder der Modalitdten des Anlageprodukts. Die Anle-
ger sind im Prospekt Uber die Aufbewahrung durch nicht beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer zu
informieren.

6. Die Depotbank sorgt dafr, dass die Fondsleitung das Gesetz und den Fondsvertrag beachtet. Sie prift, ob
die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe- und Ricknahmepreise der Anteile sowie die An-
lageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen und ob der Erfolg entsprechend dem Fondsvertrag ver-
wendet wird. Fir die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im Rahmen der Anlagevorschriften trifft,
ist die Depotbank nicht verantwortlich.

7. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergltungen, auf Befreiung von
den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erflllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Auf-
wendungen, die sie zur Erflllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.

8. Die Depotbank sowie deren Beauftragte und die ihnen nahestehenden natlrlichen und juristischen Personen
darfen vom Immobilienfonds keine Immobilienwerte Gbernehmen
oder ihm abtreten.
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§5

Die Aufsichtsbehdrde kann in begriindeten Einzelfallen Ausnahmen vom Verbot von Geschaften mit naheste-
henden Personen bewilligen, wenn die Ausnahme im Interesse der Anleger ist und zusatzlich zur Schatzung
der standigen Schatzungsexperten des Immobilienfonds ein von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber
und von der Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilienfonds unabhdngiger Schatzungsexperte die
Marktkonformitat des Kaufs- und Verkaufspreises des Immobilienwertes sowie der Transaktionskosten besta-
tigt.

Die Prifgesellschaft bestatigt im Rahmen ihrer Prifung der Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treu-
epflicht bei Immobilienanlagen.

Die Anleger
Der Kreis der Anleger ist nicht beschrankt.

Die Fondsleitung stellt zusammen mit der Depotbank sicher, dass die Anleger die Vorgaben in Bezug auf den
Anlegerkreis erfdllen.

Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in bar eine Forderung gegen die Fondslei-
tung auf Beteiligung am Vermégen und am Ertrag des Immobilienfonds. Die Forderung der Anleger ist in An-
teilen begriindet.

Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in den Immobilienfonds verpflichtet.
lhre personliche Haftung fur Verbindlichkeiten des Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft Uber die Grundlagen fir die Berechnung des
Nettoinventarwertes pro Anteil. Machen die Anleger ein Interesse an naheren Angaben Uber einzelne Ge-
schafte der Fondsleitung wie die Ausiibung von Mitgliedschafts- und Glaubigerrechten oder tber das Riskma-
nagement geltend, so erteilt ihnen die Fondsleitung auch darlber jederzeit Auskunft. Die Anleger kénnen
beim Gericht am Sitz der Fondsleitung verlangen, dass die Prifgesellschaft oder eine andere sachverstandige
Person den abklarungsbedirftigen Sachverhalt untersucht und ihnen darlber Bericht erstattet.

Der Anleger kann den Fondsvertrag jeweils auf das Ende eines Rechnungsjahres unter Einhaltung einer Kiin-
digungsfrist von 12 Monaten kiindigen und die Auszahlung seines Anteils am Immobilienfonds in bar verlan-
gen.

Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen die wahrend eines Rechnungsjahres gekindigten An-
teile, nach Abschluss desselben, vorzeitig zurlickzahlen (vgl. § 17 Ziffer 2).

Die ordentliche wie auch die vorzeitige Rlickzahlung erfolgt innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss des
Rechnungsjahres.

Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung und/oder der Depotbank und ihren Beauftragten gegentber
auf Verlangen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Voraussetzungen fiir die Be-
teiligung am Immobilienfonds erfillen bzw. nach wie vor erfillen. Uberdies sind sie verpflichtet, die Fondslei-
tung, die Depotbank und deren Beauftragte umgehend zu informieren, sobald sie diese Voraussetzungen
nicht mehr erfillen.

Die Anteile eines Anlegers missen durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jewei-
ligen Ricknahmepreis zwangsweise zuriickgenommen werden, wenn:
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a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich zur Bekampfung der Geldwascherei, erfor-
derlich ist;

b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen zur Teilnahme an diesem Immobilien-
fonds nicht mehr erfillt.

8. Zusatzlich kdnnen die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank
zum jeweiligen Rucknahmepreis zwangsweise zurickgenommen werden, wenn:

a) die Beteiligung des Anlegers am Immobilienfonds geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der Gbri-
gen Anleger massgeblich zu beeintrachtigen, insbesondere wenn die Beteiligung steuerliche Nachteile
flr den Immobilienfonds im In- oder Ausland zeitigen kann;

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf sie anwendbaren in- oder auslandischen
Gesetzes, dieses Fondsvertrags oder des Prospekts erworben haben oder halten;

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeintrachtigt werden, insbesondere in Fallen, wo einzelne
Anleger durch systematische Zeichnungen und unmittelbar darauffolgende Ricknahmen Vermdgensvor-
teile zu erzielen versuchen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der Festlegung der Schlusskurse und
der Bewertung des Fondsvermdgens ausnutzen (Market Timing).

§ 6 Anteile und Anteilsklassen

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehodrde jederzeit
verschiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteili-
gung am ungeteilten Fondsvermogen, welches seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann auf-
grund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschittungen oder aufgrund klassenspezifischer Ertrage
unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen Anteilsklassen konnen deshalb einen unterschiedlichen Net-
toinventarwert pro Anteil aufweisen. Fir klassenspezifische Kostenbelastungen haftet das Vermégen des Im-
mobilienfonds als Ganzes.

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publikationsorgan bekannt gemacht.
Nur die Vereinigung von Anteilsklassen gilt als Anderung des Fondsvertrages im Sinne von § 26.

3. Die verschiedenen Anteilsklassen kdnnen sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwahrung,
Wahrungsabsicherung, Ausschittung oder Thesaurierung der Ertrage, Mindestanlage sowie Anlegerkreis un-
terscheiden.

Vergutungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine bestimmte Leistung zu-
kommt. Vergltungen und Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zugeordnet werden kdnnen, wer-
den den einzelnen Anteilsklassen im Verhaltnis zum Fondsvermdgen belastet.

4. Zurzeit ist fr den Immobilienfonds die Anteilsklasse mit der Bezeichnung FA CHF vorgesehen. Anteile der
Anteilsklasse FA CHF werden allen Anlegern angeboten und kénnen grundsatzlich von sdmtlichen Vertrei-
bern angeboten werden. Es wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermégens erho-
ben (§ 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages) und die Ertrdge werden ausgeschittet (§ 22 Ziff. 1 des Fondsvertrages).
Referenzwahrung der Anteilsklasse FA CHF ist der Schweizer Franken (CHF).

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmassig gefihrt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushan-
digung eines auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheins zu verlangen. Die Fondsleitung ist
ermachtigt, auf bestimmte Geldbetrage lautende Zeichnungen anzunehmen und auf deren Basis Anteils-
bruchteile auszugeben. Anteilsbruchteile konnen ferner durch eine Vereinigung, einen Split oder eine Konver-
sion entstehen. Anteilsbruchteile werden mit héchstens drei Nachkommastellen ausgedriickt.
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§7

§8

2.1

Die Fondsleitung ist verpflichtet, Anleger, welche die Voraussetzungen zum Halten einer Anteilsklasse nicht
mehr erflllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalendertagen im Sinne von § 17 zurlickzugeben oder an
eine Person zu Ubertragen, die die genannten Voraussetzungen erflllt. Leistet der Anleger dieser Aufforde-
rung nicht Folge, muss die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank eine zwangsweise Ruck-
nahme im Sinne von § 5 Ziff. 7 b) der betreffenden Anteile vornehmen.

Richtlinien der Anlagepolitik
Anlagegrundsatze
Einhaltung der Anlagevorschriften

Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen beachtet die Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen Risikovertei-
lung die nachfolgend aufgefihrten Grundsatze und prozentualen Beschrankungen. Diese beziehen sich auf
das Fondsvermdgen zu Verkehrswerten und sind standig einzuhalten.

Werden die Beschrankungen durch Marktverdnderungen Uberschritten, missen die Anlagen unter Wahrung
der Interessen der Anleger innerhalb einer angemessenen Frist auf das zuldssige Mass zurlickgeflihrt werden.
Werden die Anlagevorschriften aktiv verletzt, namentlich durch Kaufe oder Verkdufe, so missen die Anlagen
unverziglich auf das zulassige Mass zurlickgefihrt werden. Wird den Anlegerinnen und Anlegern ein auf-
grund eines solchen aktiven Anlageverstosses entstandener Schaden nicht ersetzt, so ist der Anlageverstoss
der Prifgesellschaft unverziglich mitzuteilen und so rasch wie moglich in den Publikationsorganen zu verof-
fentlichen. Die Mitteilung und die Veréffentlichung missen eine konkrete Umschreibung des Anlageverstos-
ses und des flr die Anlegerinnen und Anleger entstandenen Schadens umfassen. Im Jahresbericht wird Gber
samtliche aktiven Anlageverstdsse Bericht erstattet.

Anlagepolitik

Die Fondsleitung investiert das Vermdgen dieses Immobilienfonds direkt oder indirekt in Immobilienwerten in
der Schweiz.

Als Anlagen sind zugelassen:
Grundstucke einschliesslich Zugehér:

Als solche gelten:

— Wohnbauten;

— Kommerziell genutzte Liegenschaften; Anlagen in Hotels mit Saisonbetrieben und Fabrikliegenschaften
sind jedoch nicht zulassig;

— Bauten mit gemischter Nutzung;

— Stockwerkeigentum;

— Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefangene Bauten; unbebaute Grundstlicke mussen erschlossen
und fir eine umgehende Uberbauung geeignet sein sowie Uber eine rechtskraftige Baubewilligung fir
deren Uberbauung verfiigen. Mit der Ausfiihrung der Bauarbeiten muss vor Ablauf der Giltigkeitsdauer
der jeweiligen Baubewilligung begonnen werden kénnen;

— Baurechtsgrundstticke (inkl. Bauten und Baudienstbarkeiten);

— Gewdhnliches Miteigentum an Grundstlicken ist zuldssig, sofern die Fondsleitung einen beherrschenden
Einfluss austben kann, d.h. wenn sie Uber die Mehrheit der Miteigentumsanteile und Stimmen verflgt.
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2.2

2.3

2.4

Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobiliengesellschaften, deren Zweck einzig der Erwerb und Ver-
kauf oder die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstlicke ist, sofern mindestens zwei Drittel ihres Ka-
pitals und der Stimmen im Immobilienfonds vereinigt sind.

Anteile an anderen Immobilienfonds (einschliesslich Real Estate Investment Trusts) sowie Immobilieninvest-
mentgesellschaften und -zertifikate, die an einer Borse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum
offenstehenden Markt gehandelt werden.

Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfandrechte.

Sofern Grundstlicke vom Immobilienfonds direkt gehalten werden, sind diese auf den Namen der Fondslei-
tung unter Anmerkung der Zugehorigkeit zum Immobilienfonds im Grundbuch einzutragen. Dies gilt sinnge-
mass auch fir Schuldbriefe und andere vertragliche Grundpfandrechte.

Die Fondsleitung darf fir Rechnung des Immobilienfonds Bauten erstellen lassen. Sie darf in diesem Fall fir
die Zeit der Vorbereitung, des Baus oder der Gebdudesanierung der Ertragsrechnung des Immobilienfonds fir
Bauland und angefangene Bauten einen Bauzins zum marktdblichen Satz gutschreiben, sofern dadurch die
Kosten den geschatzten Verkehrswert nicht Ubersteigen.

Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Fondsvermodgens entweder direkt in Immobilien aus-
serhalb der Bundesrepublik Deutschland oder in Immobiliengesellschaften oder Immobilienfonds investiert,
welche als Auslands-Immobiliengesellschaften bzw. als Auslands-Immobilienfonds gemass deutschem Steuer-
recht qualifizieren.

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 15 Ziff. 4 Anteile an Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder
mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwal-
tung oder Beherrschung oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals
oder der Stimmen verbunden ist.

Nachhaltigkeitsziel

Bei diesem Immobilienfonds wird mittels Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung das Ziel verfolgt, die
Treibhausgasemissionen des Portfolios im Zeitverlauf zu reduzieren. Damit ist der Immobilienfonds Uber die
finanziellen Ziele hinaus vertraglich mit einem Nachhaltigkeitsziel.

Nachhaltigkeitspolitik

Fr diesen Immobilienfonds mit Responsible Auspragung wendet der Vermogensverwalter eine Nachhaltig-
keitspolitik an, welche folgende Nachhaltigkeitsansatze beinhaltet:

- ESG-Integration (ES-Kriterien, ohne "G")

- Klima-Ausrichtung (CO,e-Reduktion)

Bei der Auswahl und Verwaltung von Anlagen werden vom Vermogensverwalter Kriterien fir eine nachhal-
tige Wirtschaftsweise (ausschliesslich ES-Kriterien, ohne "G": Environment, Social; zum Beispiel Energieeffizi-
enz und hindernisfreie Bauten) systematisch bertcksichtigt (ESG-Integration, ES-Kriterien ohne "G"). Der
Teilaspekt gute Fihrung ("G" fir Governance) wird dabei nicht berlcksichtigt. Weitergehende Informationen
zur ESG-Integration werden im Prospekt angegeben.

3 Bei den in Klammern aufgefiihrten Begriffen handelt es sich um die gemiss der unternehmenseigenen Kategorisierung der Nachhaltigkeitsan-
satze der Zurcher Kantonalbank massgeblichen Grundkategorien von Nachhaltigkeitsansatzen.
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§9

Der Vermogensverwalter legt zudem einen Absenkungspfad betreffend Treibhausgas-Emissionsintensitdt des
Immobilienportfolios fest (Klima-Ausrichtung), der periodisch den aktuellen Gegebenheiten angepasst wird.
Weitere Informationen zur Klima-Ausrichtung finden sich im Prospekt.

Externe Datenquellen: Fir die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik werden Daten aus 6ffentlich zugangli-
chen Quellen (zum Beispiel Schweizer Verein fiir verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) oder Daten von
ausgewahlten Geschaftspartnern (zum Beispiel Bewirtschaftungspartner) verwendet.

Der VermoOgensverwalter behalt sich aus Praktikabilitatsgriinden vor, die Nachhaltigkeitspolitik oder einzelne
Elemente der Nachhaltigkeitspolitik bei folgenden Anlagen nicht anzuwenden:

- Flussige Mittel;

- Direkt oder indirekt (via Immobiliengesellschaften gemass § 8 Ziff. 2.2 des Fondsvertrages) gehal-

tene Grundstlicke einschliesslich Zugehdr mit folgenden Eigenschaften:
Single Tenant Liegenschaften;
Stockwerk- und Miteigentum;
Bauland (inkl. Abbruchprojekte) und angefangene Bauten;
Liegenschaften, bei denen Heizenergie- oder Flachendaten fehlen (bspw. Liegenschaf-
ten, die klrzlich zugekauft wurden),
- Liegenschaften, fir die zeitnah ein Verkauf oder eine Gesamtsanierung anstehen;

- Indirekte Anlagen gemass § 8 Ziff. 2.3 und 2.4 des Fondsvertrages.

Die oben erwdhnten Anlagen, bei welchen die Nachhaltigkeitspolitik nicht angewendet werden muss, dirfen
nicht mehr als 33% des Vermdgens des Immobilienfonds umfassen. Ohne Berlcksichtigung der flUssigen
Mittel dirfen die verbleibenden oben erwahnten Anlagen zudem nicht mehr als 30% des Vermogens des
Immobilienfonds (ohne flissige Mittel) umfassen.

Ziele der Nachhaltigkeitspolitik sind die Erhaltung des Rendite-/Risikoprofils und die Ausrichtung auf Werte
(zum Beispiel Umweltschutz und keine Gefdhrdung von Gesellschaft und Gesundheit).

Der Prospekt enthalt weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.

Die Fondsleitung stellt eine den Anlagen, der Anlagepolitik, der Risikoverteilung, dem Anlegerkreis und der
Ricknahmefrequenz angemessene Liquiditat des Immobilienfonds sicher (Liquiditdtsmanagement). Die Einzel-
heiten zum Prozess des Liquiditatsrisikomanagement werden im Prospekt offengelegt.

Sicherstellung der Verbindlichkeiten und kurzfristig verfligbare Mittel

Die Fondsleitung muss zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten einen angemessenen Teil des Fondsvermo-
gens in kurzfristigen festverzinslichen Effekten oder in kurzfristig verfligbaren Mitteln halten. Sie darf diese
Effekten und Mittel in der Rechnungseinheit des Immobilienfonds sowie in anderen Wahrungen, auf welche
die Verbindlichkeiten lauten, halten.

Als Verbindlichkeiten gelten aufgenommene Kredite, Verpflichtungen aus dem Geschaftsgang sowie samtli-
che Verpflichtungen aus gekiindigten Anteilen.

Als kurzfristig festverzinsliche Effekten gelten Forderungsrechte mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit bis zu 12
Monaten.
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4, Als kurzfristig verflgbare Mittel gelten Kasse, Post- und Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis
zu 12 Monaten sowie fest zugesagte Kreditlimiten einer Bank bis zu 10 Prozent des Nettofondsvermdgens.
Die Kreditlimiten sind der Hochstgrenze der zulassigen Verpfandung nach § 14 Ziff. 2 anzurechnen.

5. Zur Sicherstellung von bevorstehenden Bauvorhaben kénnen festverzinsliche Effekten mit einer Laufzeit oder
einer Restlaufzeit von bis zu 24 Monaten gehalten werden.

B Anlagetechniken und -instrumente

§ 10 Effektenleihe
Die Fondsleitung tatigt keine Effektenleihe-Geschafte fir den Immobilienfonds.

§ 11 Pensionsgeschifte
Die Fondsleitung tatigt fir den Immobilienfonds keine Pensionsgeschéfte.

§ 12 Derivate
Die Fondsleitung setzt beim Immobilienfonds keine Derivate ein.

§ 13 Aufnahme und Gewahrung von Krediten

1. Die Fondsleitung darf fir Rechnung des Immobilienfonds keine Kredite gewahren, mit Ausnahme von Forde-
rungen gegen die Immobiliengesellschaften des Fonds, Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfand-
rechte.

2. Die Fondsleitung darf fir Rechnung des Immobilienfonds Kredite aufnehmen.

§ 14 Belastung der Grundstiicke

1. Die Fondsleitung darf Grundsticke verpfanden und die Pfandrechte zur Sicherung tbereignen.

2. Die Belastung aller Grundstticke darf jedoch im Durchschnitt ein Drittel des Verkehrswertes nicht Ubersteigen.
Zur Wahrung der Liquiditat kann die Belastung voribergehend und ausnahmsweise auf die Halfte des Ver-
kehrswertes erhoht werden, sofern die Interessen der Anleger gewahrt bleiben. In diesem Fall hat die Prifge-
sellschaft im Rahmen der Priifung des Immobilienfonds zu den Voraussetzungen gemass Art. 96 Abs. 1bis
KKV Stellung zu nehmen.

C Anlagebeschrankungen

§ 15 Risikoverteilung und deren Beschrdankungen

1. Die Anlagen sind nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage zu verteilen.

2. Die Anlagen sind auf mindestens zehn Grundstlicke zu verteilen. Siedlungen, die nach den gleichen bauli-
chen Grundsatzen erstellt worden sind, sowie aneinandergrenzende Parzellen gelten als ein einziges Grund-
stuck.

3. Der Verkehrswert eines Grundstiicks darf nicht mehr als 25 % des Fondsvermdgens betragen.
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4, Im Weiteren beachtet die Fondsleitung bei der Verfolgung der Anlagepolitik gemass § 8 folgende Anlagebe-
schrankungen, bezogen auf das Fondsvermogen:

4.1 Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte, und angefangene Bauten bis héchstens 30 %;

4.2 Baurechtsgrundstiicke bis hochstens 20 %;

4.3 Schuldbriefe und andere vertragliche Grundpfandrechte bis hochstens 10 %;

4.4  Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften bis héchstens 10 %;

4.5 Die Anlagen nach 4.1 und 4.2 vorstehend zusammen bis héchstens 30 %.
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§ 16

Berechnung des Nettoinventarwertes sowie Ausgabe und Riicknahme von Anteilen und Schat-
zungsexperten

Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug von Schatzungsexperten

Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum
Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie bei jeder Ausgabe von Anteilen in Schweizer Franken be-
rechnet.

Die Fondsleitung lasst auf den Abschluss jedes Rechnungsjahres sowie bei der Ausgabe von Anteilen den Ver-
kehrswert der zum Immobilienfonds gehérenden Grundstlicke durch unabhangige Schatzungsexperten Gber-
prafen. Dazu beauftragt die Fondsleitung mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrde mindestens zwei naturli-
che Personen oder eine juristische Person als unabhangige Schatzungsexperten. Die Besichtigung der Grund-
stlicke durch die Schatzungsexperten ist mindestens alle drei Jahre zu wiederholen. Bei Erwerb/Verdusserung
von Grundstlcken lasst die Fondsleitung die Grundstiicke vorgangig schatzen. Bei Verausserungen ist eine
neue Schatzung nicht notig, sofern die bestehende Schatzung nicht alter als 3 Monate ist und sich die Ver-
haltnisse nicht wesentlich geandert haben.

An einer Borse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen
sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, fir die
keine aktuellen Kurse verfligbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfaltigem Verkauf im Zeit-
punkt der Schatzung wahrscheinlich erzielt wirde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des
Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsatze an.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Riicknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Wer-
den sie regelmdssig an einer Borse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt
gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemass Ziff. 3 bewerten.

Der Wert von kurzfristigen festverzinslichen Effekten, welche nicht an einer Bérse oder an einem anderen ge-
regelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungs-
preis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechne-
ten Anlagerendite, sukzessiv dem Rickzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Anderungen der Markt-
bedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Da-
bei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit
gleichen Merkmalen (Qualitat und Sitz des Emittenten, Ausgabewahrung, Laufzeit) abgestellt.

Post- und Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei we-
sentlichen Anderungen der Marktbedingungen oder der Bonitat wird die Bewertungsgrundlage fir Bankgut-
haben auf Zeit den neuen Verhaltnissen angepasst.

Die Bewertung der Grundstlicke fir den Immobilienfonds erfolgt nach der aktuellen Asset Management
Association Switzerland Richtlinie fir die Immobilienfonds.

Die Bewertung von Bauland erfolgt nach dem Prinzip der effektiv entstandenen Kosten. Angefangene Bauten
sind zum Verkehrswert zu bewerten. Diese Bewertung wird jahrlich einer Werthaltigkeitsprifung unterzogen.

Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermdgens, vermindert um
allfallige Verbindlichkeiten des Immobilienfonds und die bei der Liquidation des Immobilienfonds wahrschein-
lich anfallenden Steuern, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird mathematisch
auf CHF 0.01 gerundet.
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10.  Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermdgens (Fondsvermogen abziglich der Verbindlichkeiten),
welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer An-
teilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis
der dem Immobilienfonds fir jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei fol-
genden Ereignissen jeweils neu berechnet:

a) bei der Ausgabe und Ricknahme von Anteilen;

b) auf den Stichtag von Ausschittungen, sofern (i) solche Ausschiittungen nur auf einzelnen Anteilsklassen
(Ausschittungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschittungen der verschiedenen Anteilsklassen in
Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Aus-
schittungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschiittung unterschiedliche Kommissi-
ons- oder Kostenbelastungen anfallen;

¢) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der falli-
gen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Ver-
bindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unter-
schiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) fir die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissi-
onssatze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Ertragen oder Kapitalertragen an die ver-
schiedenen Anteilsklassen, sofern die Ertrdge oder Kapitalertrage aus Transaktionen anfallen, die nur im
Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren
Quote am Nettofondsvermdogen, getatigt wurden.

§ 17 Ausgabe und Riicknahme von Anteilen

1. Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit moglich, darf jedoch nur tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung
bietet neue Anteile zuerst den bisherigen Anlegern an.

2. Die Riicknahme von Anteilen erfolgt in Ubereinstimmung mit § 5 Ziff. 5. Die Fondsleitung kann die wahrend
eines Rechnungsjahrs gekiindigten Anteile nach Abschluss desselben vorzeitig zurlickzahlen, wenn:

a) der Anleger dies bei der Kiindigung schriftlich verlangt;
b) samtliche Anleger, die eine vorzeitige Rlickzahlung gewlinscht haben, befriedigt werden kénnen.

Ferner stellt die Fondsleitung Uber eine Bank oder einen Effektenhandler einen regelmassigen bérslichen oder
ausserborslichen Handel der Immobilienfondsanteile sicher. Der Prospekt regelt die Einzelheiten.

3. Der Ausgabe- und Ricknahmepreis der Anteile basiert auf dem gemass § 16 berechneten Nettoinventarwert
je Anteil. Bei der Ausgabe und Riicknahme von Anteilen kann zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommis-
sion gemass § 18 resp. eine Ricknahmekommission gemass § 18 vom Nettoinventarwert abgezogen werden.

4, Die Nebenkosten fir den Ankauf der Anlagen (Handdnderungssteuern, Notariatskosten, GebUhren, markt-
konforme Courtagen, Abgaben usw.), die dem Immobilienfonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages
erwachsen, werden dem Fondsvermogen belastet.

Die Nebenkosten fir den Verkauf der Anlagen (Handanderungssteuern, Notariatskosten, Gebuhren, markt-
konforme Courtagen, Abgaben usw.), die dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem
geklindigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden bei der Riicknahme von Anteilen
vom Nettoinventarwert abgezogen. Der jeweils angewandte Satz ist aus dem Prospekt ersichtlich.

5. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Antrage auf Zeichnung von Anteilen
zurlckweisen.
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10.

§18

§19

Die Ausgabepreise und Ricknahmepreise werden auf CHF 0.01 gerundet.

Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die Ruckzahlung der Anteile voribergehend
und ausnahmsweise aufschieben, wenn:

7.1 ein Markt, welcher Grundlage fir die Bewertung eines wesentlichen Teils des Fondsvermdgens bildet,
geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschrankt oder ausgesetzt ist;

7.2 ein politischer, wirtschaftlicher, militarischer, monetarer oder anderer Notfall vorliegt;

7.3 wegen Beschrankungen des Devisenverkehrs oder Beschrankungen sonstiger Ubertragungen von Ver-
maogenswerten Geschafte fir den Immobilienfonds undurchfihrbar werden;

7.4  zahlreiche Anteile gekiindigt werden und dadurch die Interessen der tUbrigen Anleger wesentlich be-
eintrachtigt werden kénnen.

Die Ausgabe sowie die Rlcknahme von Anteilen erfolgt grundsatzlich in bar.

Die Fondsleitung teilt den Entscheid Gber den Aufschub unverzlglich der Priifgesellschaft, der Aufsichtsbe-
horde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

Solange die Rlckzahlung der Anteile aus den unter Ziff. 7.1 bis 7.3 genannten Grinden aufgeschoben ist,
findet keine Ausgabe von Anteilen statt.

Vergiitungen und Nebenkosten
Vergiitungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, De-
potbank und/oder von Vertreibern belastet werden. Diese betragt zusammen hochstens 5.00 % des Nettoin-
ventarwertes der Anteile, darf in jedem Fall jedoch mind. CHF 80.- betragen. Der zurzeit massgebliche
Hochstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich.

Bei der Rlicknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Riicknahmekommission zugunsten der Fondsleitung
von hochstens 2.00 % des Nettoinventarwertes der Anteile belastet werden. Der zurzeit massgebliche
Hochstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich.

Bei der Rlicknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung zudem zugunsten des Fondsvermogens die Neben-
kosten, die dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem gekindigten Anteil entspre-
chenden Teils der Anlagen erwachsen (§ 17 Ziff. 4 Abs. 2). Der jeweils angewandte Satz ist aus dem Prospekt
ersichtlich.

FUr die Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Fall der Auflésung des Immobilienfonds belastet die
Fondsleitung dem Anleger eine Kommission von 0.5 % des ausbezahlten Betrages.

Vergiitungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermégens

Fir die Leitung des Immobilienfonds und der Immobiliengesellschaften, die Vermdgensverwaltung, die Ver-
triebstatigkeit in Bezug auf den Immobilienfonds, alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des
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Fondsvermdgens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 aufgefihrten Aufgaben so-
wie zur Deckung der anfallenden Kosten stellt die Fondsleitung zulasten des Immobilienfonds eine Pauschal-
kommission von jahrlich maximal 0.60 % des Gesamtfondsvermdgens in Rechnung (pauschale Verwaltungs-
kommission; sofern entschadigt inkl. Vertriebskommission).

Der effektiv angewandte Satz der pauschalen Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halb-
jahresbericht ersichtlich.

2. Nicht in der pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind jedoch die folgenden Vergiitungen und Ne-
benkosten, welche zusatzlich dem Fondsvermdgen belastet werden:

a) Kosten im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen einschliesslich Absicherungsgeschafte,
namentlich marktubliche Courtagen, Kommissionen, Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen,
Steuern und Abgaben, sowie Kosten fir die Uberprifung und Aufrechterhaltung von Qualitatsstandards
bei physischen Anlagen (inkl. Zertifizierungen von Liegenschaften und damit verbundene Beratung oder
anderweitige Unterstlitzung durch Dritte beispielsweise in Bezug auf Nachhaltigkeit);

b) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch
die Fondsleitung, den Vermogensverwalter oder die Depotbank verursacht werden.

3. Zusatzlich haben Fondsleitung und Depotbank ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die
ihnen in Ausflhrung des Fondsvertrages entstanden sind:

a) Kosten flr den An- und Verkauf von Immobilienanlagen, namentlich marktbliche Vermittlungskommissi-
onen, Berater- und Anwaltshonorare, Notar- und andere GebUhren sowie Steuern (inkl. Insertions- und
Marketingkosten);

b) marktlbliche an Dritte bezahlte Courtagen im Zusammenhang mit Erst- und Wiedervermietungen von
Immobilien bei Neubauten und nach Sanierung bzw. Umbauten (inkl. Insertions- und Marketingkosten);

¢) marktUbliche Kosten fiir die Verwaltung der Liegenschaften durch Dritte;

d) Liegenschaftsaufwand, sofern dieser marktiblich ist und nicht von Dritten getragen wird, insbesondere
Unterhalts- und Betriebskosten einschliesslich Versicherungskosten, ¢ffentlich-rechtliche Abgaben sowie
Kosten fir Service- und Infrastrukturdienstleistungen, welche im Zusammenhang mit dem Flachenma-
nagement anfallen sowie Liegenschaftsversicherungsgebihren;

e) Honorare der unabhangigen Schatzungsexperten sowie allfalliger weiterer Experten fir den Interessen der
Anleger dienende Abklarungen (inkl. Zertifizierungen des Immobilienfonds beispielsweise in Bezug auf
Nachhaltigkeit);

f) Beratungs- und Verfahrenskosten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen
des Immobilienfonds und seiner Anleger (inkl. Beratung und anderweitige Unterstiitzung im Rahmen von
Zertifizierungen von Liegenschaften oder des Immobilienfonds selbst beispielsweise in Bezug auf Nachhal-
tigkeit);

g) Kosten und Geblhren im Zusammenhang mit der Sicherstellung eines regelmassigen bdorslichen oder aus-
serborslichen Handels der Anteile des Immobilienfonds.

4. Die Fondsleitung kann fir ihre eigenen Bemihungen bzw. fir die Bemihungen des Vermdgensverwalters im
Zusammenhang mit den folgenden Tatigkeiten eine Kommission erheben, sofern die Tatigkeit nicht von un-
abhangigen Dritten ausgelbt wird:

a) Kauf und Verkauf von Grundstlicken, bis zu maximal 1% des Kaufs- oder des Verkaufspreises;

b) Erstellung von Bauten, bei Renovationen und Umbauten, bis zu maximal 3% der Baukosten. Die Belas-
tung dieser Kosten bzw. Aufwande erfolgt quartalsweise gemass Baufortschritt;

¢) Verwaltung der Liegenschaften, bis zu maximal 6% der jahrlichen Bruttomietzinseinnahmen. Diese wer-
den pro rata temporis jeweils am Ende eines Geschaftsquartals dem Immobilienfonds belastet.
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10.

11.

Vi

§20

Die Kosten, Gebuhren und Steuern im Zusammenhang mit der Erstellung von Bauten, Sanierungen und Um-
bauten (namentlich markttbliche Planer- und Architektenhonorare, Baubewilligungs- und Anschlussgebuh-
ren, Kosten fur die Einrdumung von Dienstbarkeiten etc.) werden direkt den Gestehungskosten der Immobi-
lienanlagen zugeschlagen.

Die Kosten nach Ziff. 2 Bst. a (mit Ausnahme von den Kosten fir die Uberpriifung und Aufrechterhaltung
von Qualitatsstandards bei physischen Anlagen) und Ziff. 3 Bst. a werden direkt dem Einstandswert zuge-
schlagen bzw. dem Verkaufswert abgezogen.

Die Leistungen der Immobiliengesellschaften an die Mitglieder ihrer Verwaltung, die Geschaftsfihrung und
das Personal sind auf die Vergltungen anzurechnen, auf welche die Fondsleitung nach § 19 Anspruch hat.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte kdnnen gemass den Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur
Entschadigung der Vertriebstatigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden,
dem Immobilienfonds belasteten Geblhren und Kosten zu reduzieren, bezahlen.

Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr
selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherr-
schung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist ("verbundene Ziel-
fonds"), so darf im Umfang von solchen Anlagen dem Fondsvermdgen nur eine reduzierte pauschale Verwal-
tungskommission von jahrlich maximal 0.25% belastet werden. Die Fondsleitung darf Uberdies allfallige Aus-
gabe- oder Ricknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht dem Immobilienfonds belasten, es sei
denn, diese werden zu Gunsten des Fondsvermdgens des Zielfonds erhoben.

Legt die Fondsleitung in Anteile eines verbundenen Zielfonds gemass obigem Absatz an, welcher eine tiefere
effektive (pauschale) Verwaltungskommission aufweist als die effektive pauschale Verwaltungskommission
gemass Ziff. 1, so darf die Fondsleitung anstelle der vorerwahnten reduzierten pauschalen Verwaltungskom-
mission auf dem in diesen verbundenen Zielfonds investierten Vermogen die Differenz zwischen der effekti-
ven pauschalen Verwaltungskommission des investierenden Fonds einerseits und der effektiven (pauschalen)
Verwaltungskommission des verbundenen Zielfonds anderseits belasten.

Die Verwaltungskommission anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), in die der Immobilienfonds inves-
tiert, darf unter BerUcksichtigung von allfalligen Rabatten jeweils hochstens 4.00% betragen. Vorbehaltlich
von Ziff. 9 vorstehend kénnen die auf Stufe der Zielfonds anfallenden Verwaltungskommissionen zusatzlich
zu der in Ziff. 1 vorstehend erwahnten maximalen Hohe der Verwaltungskommission, welche auf Stufe des
investierenden Immobilienfonds selbst erhoben werden kann, anfallen.

Rechenschaftsablage und Priifung

Rechenschaftsablage

Die Rechnungseinheit des Immobilienfonds ist Schweizer Franken (CHF).

Das Rechnungsjahr lauft jeweils vom 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres.

Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veroffentlicht die Fondsleitung einen ge-
priften Jahresbericht des Immobilienfonds.

Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Halfte des Rechnungsjahres verdffentlicht die Fondslei-
tung einen Halbjahresbericht.
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§ 21

VIl

§22

§23

Das Auskunftsrecht des Anlegers gemass § 5 Ziff. 4 bleibt vorbehalten.
Priifung

Die Priifgesellschaft priift, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vor-
schriften wie auch die allenfalls auf sie anwendbaren Standesregeln der Asset Management Association
Switzerland eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prifgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint
im Jahresbericht.

Verwendung des Erfolges und Ausschiittungen

Der Nettoertrag der ausschittenden Anteilsklasse wird jahrlich spatestens innerhalb von vier Monaten nach
Abschluss des Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit CHF an die Anleger ausgeschittet.

Die Fondsleitung kann zusatzlich Zwischenausschlttungen aus den Ertragen vornehmen.
Bis zu 30.00 % des Nettoertrages kénnen auf neue Rechnung vorgetragen werden. Auf eine Ausschittung
kann verzichtet und der gesamte Nettoertrag kann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn

— der Nettoertrag des laufenden Geschaftsjahres und die vorgetragenen Ertrage aus friiheren
Rechnungsjahren des Immobilienfonds weniger als 0.60 % des Nettoinventarwertes des Immobilienfonds
betragt, und

— der Nettoertrag des laufenden Geschaftsjahres und die vorgetragenen Ertrage aus friiheren
Rechnungsjahren des Immobilienfonds weniger als eine Einheit der Rechnungseinheit des
Immobilienfonds betragt.

Realisierte Kapitalgewinne aus der Verausserung von Sachen und Rechten kénnen von der Fondsleitung aus-
geschuttet oder zur Wiederanlage zurickbehalten werden.

Publikation des Immobilienfonds

Publikationsorgan des Immobilienfonds ist das im Prospekt genannte elektronische Medium. Der Wechsel des
Publikationsorgans ist im Publikationsorgan anzuzeigen.

Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen wesentlicher Anderungen des Fondsvertra-
ges unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Anderungen im Wortlaut kostenlos bezogen werden kén-
nen, der Wechsel der Fondsleitung und/oder der Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung
von Anteilsklassen sowie die die Liquidation des Immobilienfonds ver6ffentlicht. Anderungen, die von Geset-
zes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht berihren oder die ausschliesslich formeller
Natur sind, kénnen mit Zustimmung der Aufsichtsbehorde von der Publikationspflicht ausgenommen wer-
den.

Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Ricknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis
~exklusive Kommissionen” bei jeder Ausgabe und Ricknahme von Anteilen auf der Internet-Plattform der
Swiss Fund Data AG unter www.swissfunddata.ch. Die Preise werden mindestens einmal im Monat publiziert.
Die Wochen und Wochentage, an denen die Publikation stattfindet, gehen aus dem Prospekt hervor.
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4. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die jeweiligen Jahres- und Halb-
jahresberichte kénnen bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Vertreibern kostenlos bezogen wer-
den.

VIl Umstrukturierung und Auflésung
§ 24 Vereinigung und Spaltung

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Immaobilienfonds vereinigen, indem sie auf den Zeit-
punkt der Vereinigung die Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten des bzw. der zu Ubertragenden Immobili-
enfonds auf den Ubernehmenden Immobilienfonds Ubertragt. Die Anleger des Ubertragenden Immobilien-
fonds erhalten Anteile am Ubernehmenden Immobilienfonds in entsprechender Hohe. Auf den Zeitpunkt der
Vereinigung wird der Ubertragende Immobilienfonds ohne Liquidation aufgeldst und der Fondsvertrag des
Ubernehmenden Immobilienfonds gilt auch fir den Gbertragenden Immobilienfonds.

2. Immobilienfonds kénnen nur vereinigt werden, sofern
2.1 die entsprechenden Fondsvertrage dies vorsehen;
2.2 sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;
2.3 die entsprechenden Fondsvertrage bezlglich folgender Bestimmungen grundsatzlich Ubereinstimmen:

2.3.1 die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung sowie die mit der Anlage verbunde-
nen Risiken;

2.3.2 die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Verausserung von Sachen
und Rechten;

2.3.3 die Art, die Hohe und die Berechnung aller Vergitungen, die Ausgabe- und Ricknahmekom-
missionen sowie die Nebenkosten fir den An- und Verkauf von Anlagen (Courtagen, Gebuhren,
Abgaben), die dem Fondsvermdgen oder den Anlegern belastet werden durfen;

2.3.4. die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der Auflésung;

2.4 am gleichen Tag die Vermoégen der beteiligten Immobilienfonds bewertet, das Umtauschverhéltnis be-
rechnet und die Vermogenswerte und Verbindlichkeiten Gbernommen werden;

2.5 vorbehaltlich der Bestimmungen gemass § 19 Ziff. 2 weder den Immobilienfonds noch den Anlegern
daraus Kosten erwachsen.

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in Anspruch nimmt, kann die Aufsichtsbehérde ei-
nen befristeten Aufschub der Riickzahlung der Anteile der beteiligten Immobilienfonds bewilligen.

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten Veroffentlichung die beabsichtigten Ande-
rungen des Fondsvertrages sowie die beabsichtigte Vereinigung zusammen mit dem Vereinigungsplan der
Aufsichtsbehérde zur Uberprifung vor. Der Vereinigungsplan enthalt Angaben zu den Griinden der Vereini-
gung, zur Anlagepolitik der beteiligten Immobilienfonds und den allfélligen Unterschieden zwischen dem
Ubernehmenden und dem Ubertragenden Fonds, zur Berechnung des Umtauschverhaltnisses, zu allfalligen
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§25

§ 26

Unterschieden in den Vergltungen, zu allfélligen Steuerfolgen fir die Immobilienfonds sowie die Stellung-
nahme der zustandigen kollektivanlagerechtlichen Priifgesellschaft.

Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Anderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die
beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan mindestens zwei Mo-
nate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im Publikationsorgan der beteiligten Immobilienfonds. Dabei weist
sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehorde innert 30 Tagen nach der letzten Publikation
Einwendungen gegen die beabsichtigten Anderungen des Fondsvertrages erheben oder die Riickzahlung ih-
rer Anteile verlangen konnen.

Die Prifgesellschaft Gberprift unmittelbar die ordnungsgemasse Durchflhrung der Vereinigung und dussert
sich dazu in einem Bericht zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichtsbehdrde.

Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehdrde den Abschluss der Vereinigung und publiziert den Vollzug der
Vereinigung, die Bestatigung der Prifgesellschaft zur ordnungsgemassen Durchfiihrung sowie das Umtausch-
verhaltnis ohne Verzug in den Publikationsorganen der beteiligten Immobilienfonds.

Die Fondsleitung erwahnt die Vereinigung im nachsten Jahresbericht des tbernehmenden Immobilienfonds
und im allféllig vorher zu erstellenden Halbjahresbericht. Fir den lbertragenden Immobilienfonds ist ein ge-
prafter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss fallt.

Bei der Spaltung eines Anlagefonds kommen die vorerwahnten Bestimmungen betreffend die Vereinigung
analog zur Anwendung.

Laufzeit des Immobilienfonds und Auflésung
Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit.

Die Fondsleitung oder die Depotbank kénnen die Auflésung des Immobilienfonds durch Kiindigung des
Fondsvertrages mit einer einmonatigen Kindigungsfrist herbeiftihren.

Der Immobilienfonds kann durch Verfligung der Aufsichtsbehdrde aufgeldst werden, insbesondere wenn er
spatestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) oder einer langeren, durch die Aufsichtsbe-
horde auf Antrag der Depotbank und der Fondsleitung erstreckten Frist nicht Gber ein Nettovermdgen von
mindestens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegenwert) verfligt.

Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehorde die Kindigung unverziglich bekannt und veréffentlicht sie im
Publikationsorgan.

Nach erfolgter Kiindigung des Fondsvertrages darf die Fondsleitung den Immobilienfonds unverzlglich liqui-
dieren. Hat die Aufsichtsbehérde die Auflésung des Immobilienfonds verfiigt, so muss dieser unverziglich
liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquidationserldses an die Anleger ist der Depotbank Ubertragen. Sollte
die Liquidation langere Zeit beanspruchen, kann der Erl6s in Teilbetrdgen ausbezahlt werden. Vor der
Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewilligung der Aufsichtsbehdérde einholen.

Anderungen des Fondsvertrages

Soll der vorliegende Fondsvertrag geandert werden, oder besteht die Absicht, Anteilsklassen zu vereinigen
oder die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so hat der Anleger die Moglichkeit, bei der Auf-

sichtsbehorde innert 30 Tagen nach der letzten entsprechenden Publikation Einwendungen zu erheben. In
der Publikation informiert die Fondsleitung die Anleger darlber, auf welche Fondsvertragsanderungen sich
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die Priifung und die Feststellung der Gesetzeskonformitat durch die FINMA erstrecken. Bei einer Anderung
des Fondsvertrages (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) konnen die Anleger Uberdies unter Beachtung der
vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die Falle gemass § 23
Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Aufsichtsbehorde von der Publikationspflicht ausgenommen sind.

§ 27 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Der Immobilienfonds untersteht schweizerischem Recht, insbesondere dem Bundesgesetz Giber die kollektiven
Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, der Verordnung Uber die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November
2006 sowie der Verordnung der FINMA Uber die kollektiven Kapitalanlagen vom 27. August 2014.
Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung.

2. FUr die Auslegung des Fondsvertrags ist die deutschsprachige Fassung massgebend.

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt in Kraft am 1. Juni 2026.

4. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag vom 15. November 2024.

5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags pruft die FINMA ausschliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a
Abs. 1 Bst. a—g KKV und stellt deren Gesetzeskonformitat fest.

Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA Swisscanto Fondsleitung AG
Prospekt mit integriertem Fondsvertrag 34/34



	Teil 1 – Prospekt
	1 Informationen über den Immobilienfonds
	1.1 Gründung des Immobilienfonds in der Schweiz
	1.2 Laufzeit
	1.3 Für den Immobilienfonds relevante Steuervorschriften
	1.4 Rechnungsjahr
	1.5 Prüfgesellschaft
	1.6 Anteilsklassen
	1.7 Kotierung und Handel
	1.8 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
	1.9  Verwendung der Erträge
	1.10 Anlageziel und Anlagepolitik des Immobilienfonds
	1.10.1 Anlageziel
	1.10.2 Anlagepolitik
	1.10.3 Nachhaltigkeitspolitik

	1.11 Nettoinventarwert
	1.12 Vergütungen und Nebenkosten
	1.12.1 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags)
	1.12.2 Total Expense RatioREF
	1.12.3 Zahlung von Retrozessionen und Rabatten
	1.12.4 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrags):
	1.12.5 Gebührenteilungsvereinbarungen ("commission sharing agreements") und geldwerte Vorteile ("soft commissions")
	1.12.6 Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen

	1.13 Einsicht der Berichte
	1.14 Rechtsform des Immobilienfonds
	1.15  Die wesentlichen Risiken
	1.16 Liquiditätsrisikomanagement

	2 Informationen über die Fondsleitung
	2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung
	2.2 Weitere Angaben zur Fondsleitung
	2.3 Verwaltungs- und Leitorgane
	2.4  Gezeichnetes und einbezahltes Kapital
	2.5 Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten und Kosten von Anlegerschutzverfahren

	3 Informationen über die Depotbank
	4 Informationen über Dritte
	4.1 Zahlstelle
	4.2 Vertreiber
	4.3 Anlagekommission
	4.4 Schätzungsexperten
	4.5 Übertragung weiterer Teilaufgaben
	4.6 Übertragung der Anlageentscheide

	5 Weitere Informationen
	5.1 Nützliche Hinweise
	5.2 Publikationen des Immobilienfonds
	5.3 Versicherungen der Immobilien
	5.4 Verkaufsrestriktionen

	6 Weitere Anlageinformationen
	6.1 Bisherige Ergebnisse
	6.2 Profil des typischen Anlegers
	6.3 Vermeidung von Unternehmen mit negativen Geschäftstätigkeiten bzw. -Praktiken als Mieter

	7 Ausführliche Bestimmungen
	Teil 2 – Fondsvertrag
	I Grundlagen
	§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalterin

	II Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
	§ 2 Der Fondsvertrag
	§ 3 Die Fondsleitung
	§ 4 Die Depotbank
	§ 5 Die Anleger
	§ 6 Anteile und Anteilsklassen

	III Richtlinien der Anlagepolitik
	A Anlagegrundsätze
	§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften
	§ 8 Anlagepolitik
	§ 9 Sicherstellung der Verbindlichkeiten und kurzfristig verfügbare Mittel

	B  Anlagetechniken und –instrumente
	§ 10  Effektenleihe
	§ 11  Pensionsgeschäfte
	§ 12  Derivate
	§ 13  Aufnahme und Gewährung von Krediten
	§ 14  Belastung der Grundstücke

	C  Anlagebeschränkungen
	§ 15 Risikoverteilung und deren Beschränkungen

	IV Berechnung des Nettoinventarwertes sowie Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und Schätzungsexperten
	§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug von Schätzungsexperten
	§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

	V Vergütungen und Nebenkosten
	§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger
	§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

	VI Rechenschaftsablage und Prüfung
	§ 20 Rechenschaftsablage
	§ 21 Prüfung

	VII Verwendung des Erfolges und Ausschüttungen
	§ 22
	§ 23 Publikation des Immobilienfonds

	VII Umstrukturierung und Auflösung
	§ 24 Vereinigung und Spaltung
	§ 25 Laufzeit des Immobilienfonds und Auflösung
	§ 26 Änderungen des Fondsvertrages
	§ 27 Anwendbares Recht und Gerichtsstand


